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 Veröffentlicht am 06.11.1990

Norm

ALVG §25

Rechtssatz

Die Rückforderung einer zu Unrecht geleisteten Sonderunterstützung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß das

Arbeitsamt (ebenso wie dem Versicherten) ein Verschulden daran trifft, daß die Leistung zu Unrecht erbracht wurde.

Entscheidungstexte

10 ObS 333/90
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